Landesprogramm „1000 x 1000 Anerkennung für den Verein“
Liebe Damen und Herren,  

das Innenministerium des Landes NRW und der LandesSportBund NRW fördern im Rahmen des „Bündnisses für den Sport“ Maßnahmen zur Integration von Menschen mit „Zuwanderungsgeschichte“ sowie Gesundheitsprävention und –förderung in Sportvereinen.
Hierfür werden über den Landeshaushalt 2009 insgesamt 1.000.000,00 € zur Verfügung gestellt. Die Fördermittel werden über den LandesSportBund NRW ausgezahlt.
Die Förderung muss unmittelbar den ausgewählten Sportvereinen zu Gute kommen. Die Auszahlung der Fördermittel an die Kölner Sportvereine erfolgt durch den StadtSportBund Köln. Der SSBK entscheidet in eigener Zuständigkeit über das örtliche Auswahlverfahren. 
Information und Antrag
1. Sie erhalten hiermit das Informationsschreiben (per E- Mail) mit allen Modalitäten zum Verfahren (mit Anlagen).
2. Die Ausschreibung und Bekanntgabe des Landesprogramms wird ebenfalls auf der Homepage des SSBK veröffentlicht (mit Anlagen). 

3. Jeder Verein wird nur einmal gefördert. 
4. Er entscheidet sich für eine Maßnahme; entweder ein Projekt aus dem Bereich „Integration“ oder „Gesundheit“. Dies betrifft alle Zielgruppen im Verein, Jugendliche und Erwachsene.
5. Es sollte ein Entwicklungsfortschritt (bzw. eine neue oder zusätzliche Maßnahme) nachgewiesen werden.
6. Derzeit existieren bereits landesweite Förderprogramme für Sportvereine. Diese Förderprogramme werden durch das Projekt „1000 x 1000 Anerkennung für den Verein“ nicht wegfallen.

Zu den Anlagen:

1. Das Anschreiben des LSB NRW dient der weiteren Information.
2. Anlage 1: 

Der Verteilerschlüssel für das Vereinsförderprogramm weist aus, dass in Köln 39 Vereine gefördert werden können.

3. Anlage 2:

Antrag für die  Projektbeschreibung 
      4. Anlage 3:

Der LSB NRW bietet Ihnen mit den Vorschlägen eine Hilfestellung für die inhaltliche Ausgestaltung der zu fördernden Vereinsmaßnahmen.

Das Verfahren ist wie folgt geregelt:
1. Bitte reichen Sie ihren Antrag bis zum 12. Juni bei der Geschäftsstelle des SSBK ein.

2. Der Vorstand des SSBK mit der SportJugend entscheidet über die Anträge. Dabei werden die u. a. Kriterien berücksichtigt.
3. Der SSBK legt dem LandesSportBund NRW die Vorschläge für die zu fördernden Maßnahmen bis zum 30. Juni 2009 vor. 

4. Die Fördergelder werden bis zum 30. September 2009 an den SSBK vom LSB NRW ausgezahlt. 

5. Die Fördergelder werden unmittelbar an die zu fördernden Sportvereine weitergeleitet.

6. Die Stadt- und Kreissportbünde müssen dem LandesSportBund NRW bis zum 30. November 2009 die Weiterleitung der Fördergelder an die Sportvereine nachweisen. 

Die Kriterien für die Auswahl der Vereine:

· Korrekter Zeitraum der angegebenen Maßnahme (01.01.09 – 31.12.09),
· Gestaltung des Finanzplans (übersichtlich, verständlich, realisierbar),
· Anzahl der davon profitierenden Mitglieder,
· Welche Zielgruppe wird angesprochen?
· Ist die Maßnahme auch ohne Förderung umsetzbar? 
· Ist eine Fortsetzung mit eigenen oder anderen Mitteln möglich?
· Kreativität des Angebots 
· Wie oft ist das gleiche/ähnliche Angebot in der Nähe des Vereins bereits vorhanden? 

Die Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle beraten und helfen Ihnen, den Kölner Sportvereinen gerne bei der Antragstellung.
Mit freundlichen Grüßen
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Rolf M. Kilzer

Geschäftsführer

Pädagogischer Leiter SportBildungswerk
